
AMENDMENT FORM

Suggestion for amendment of Article 11 :

By Mr Joschka Fischer

Status : - Member

Artikel 11:           Ausschließliche Zuständigkeiten

(1) Die Union verfügt über eine ausschließliche Zuständigkeit [[[[für die Gewährleistung

eines freien Personen-, Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs und für die Festlegung von

Wettbewerbsregeln im Binnenmarkt sowie]]]] in folgenden Bereichen:

− Zollunion

− gemeinsame Handelspolitik

− Währungspolitik für die Mitgliedstaaten, die den Euro eingeführt haben

Erhaltung der biologischen Meeresschätze im Rahmen der gemeinsamen Fischereipolitik.

(2) Die Union verfügt über eine ausschließliche Zuständigkeit für den Abschluss eines

internationalen Übereinkommens, wenn dieser Abschluss in einem gemäß anderen

Zuständigkeitsbestimmungen erlassenen Rechtsakt der Union vorgesehen ist, erforderlich ist, um

der Union die Ausübung ihrer Zuständigkeit auf interner Ebene zu ermöglichen oder soweit dieser

Abschluss einen internen Rechtsakt der Union beeinträchtigen kannberührt.

Explanation (if any) :

zu (1): Die Frage, ob die Union über die ausschließliche Zuständigkeit für die Gewährleistung der
vier Grundfreiheiten verfügt, muss noch eingehend geprüft werden.
Die Wettbewerbsregeln im Binnenmarkt gehören zu den geteilten Kompetenzen zwischen der Union
und den Mitgliedstaaten.

zu (2): Ergänzungen sind  zwecks sprachlicher Genauigkeit notwendig. Letzte Ergänzung entspricht
EuGH Rechtsprechung.




